
 

 

 

2025_10_23 SLF Versand- und Verpackungsvorschriften_extern April 

2025_D.docx 

1 von 13 

Erstellt: Holger Winkler Geprüft: Holger Winkler  Freigegeben: Christian Gaidies  

Michael Bahlinghorst 

Datum: 10.03.2025 Datum: 10.03.2025 Datum: 11.03.2025 

 

Versand und Verpackung 

1 Ziel und Zweck 

Diese Arbeitsweisung dient der Beschreibung um die Verpackung, die Kennzeichnung, 

den Versand und die Transportmöglichkeit der SLF Oberflächentechnik GmbH zu be-

schreiben und zu dokumentieren. 

2 Geltungsbereich 

Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Personen die mit der Verpackung und dem Versand 

von Waren in Berührung kommen. 

3 Erklärungsbedürftige Begriffe 

- keine – 

4 Zuständigkeiten 

Für die Verpackung der Waren sind Lagermitarbeiter verantwortlich 

Für die Anmeldung bei Speditionen und Paketdiensten im Bereich des Anlagengeschäf-

tes ist Herr Weigandt verantwortlich. 

Für das Ersatzteilgeschäft sind Mitarbeiter des ASS verantwortlich. 

Die Zollanmeldung wird durch Frau Zimmermann durchgeführt. 
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5.1 Allgemeines 

Für alle Versandarten ist eine ausreichende, der Ware angemessene sowie beförde-
rungssichere Verpackung zu wählen 

Die Ware muss in einem sauberen, einwandfreien Zustand ausgeliefert werden und 
zum Anlieferzeitpunkt die volle Lebensdauer besitzen. Verschmutzungen (Fett, Öl, 
Staub, Metallspäne, sonstige Verunreinigungen), sind vor dem Verpacken zu beseiti-
gen. 

Die Ware für den Anlagenbau ist nach dem Verpacken immer etikettiert sowie die 
Paletten nummeriert, auszuliefern. Jedes Packstück ist mit dem Beleg „Warenaus-
gang“ auszuzeichnen. Weiterhin ist dem Beleg Warenausgang die entsprechende 
Stückliste hinzuzufügen. In der Stückliste müssen alle Teile, welche Inhalt vom Pack-
stück sind, entsprechend gekennzeichnet sein. Siehe Bild 1 sowie Bild 2 

Bild 1      Bild 2 
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Besteht eine Baugruppe aus mehreren Packstücken so muss die Kennzeichnung 
z.B. 1 von X Packstücken erfolgen. Der Inhalt des einzelnen Packstückes muss auf 
der Stückliste gekennzeichnet sein. 
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Für lose oder geschüttete Ware ist keine bestimmte Füllmenge pro Verpackung vor-
geschrieben. Allerdings ist lose Ware grundsätzlich verpackt (z.B. in Kartons) auszu-
liefern. 

Für Ersatz- und Verschleißteilaufträge werden Reservierungslisten erstellt. Der Ver-
sand der Ersatz- und Verschleißteilaufträge erfolgt, je nach Lieferumfang, per Paket-
dienst, Stückgut, LKW-Teilverladung oder Mitnahme durch Monteur. Nachdem Ver-
packen ist das Packstück mit der SLF-Komm.-Nr. zu versehen (Klebeetikett). Das 
Gewicht und die Abmessungen werden in Teams in der jeweiligen Aufgabe hinter-
legt. Besteht ein Ersatzteilauftrag aus mehreren Packstücken so muss die Kenn-
zeichnung z.B. 1 von 3 Packstücken erfolgen. 

Der ASS erstellt Anforderungen für das benötigte Projekt, die bei der Arbeitsvorberei-
tung in der Anforderungsliste erscheinen. Anschließend wird in Teams eine Aufgabe 
mit der Projektnummer, Projektnamen sowie dem zugewiesenen Bucket- Namen an-
gelegt.  

Bild 3:  

Bei der Anforderung wird geprüft, ob der Artikel verfügbar oder noch bestellt werden 
muss. Ist der Artikel vorrätig, wird er für das Projekt reserviert. Danach werden eine 
Reservierungsliste und die entsprechenden Klebeetiketten erstellt. Die Aufgabe wird 
dann in Teams ans Lager verschoben, wo der Auftrag kommissioniert, etikettiert und 
verpackt wird. Anschließend werden in Teams die Packstückabmessungen erfasst 
und die Aufgaben wird dann in den ASS verschoben.  
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Bild 4:    

Ist der Artikel nicht verfügbar, wird die Anforderung an den Einkauf weitergeleitet, die 
Artikel werden bestellt. In der Teams-Aufgabe wird dann das Fälligkeitsdatum einge-
tragen und die Bearbeitung erfolgt, sobald das Datum erreicht, ist bzw. die Ware ein-
getroffen ist.  

 

Hinweise zu den Packstücken: 

- Packstücke von >10-20kg müssen mit einem Hinweis auf Ihr „erhöhtes Ge-
wicht“ gut sichtbar und leicht verständlich gekennzeichnet werden.  

- Packstücke von >20-30kg müssen ebenfalls mit einem gut sichtbaren und 
leicht verständlichen Hinweis auf das „hohe Gewicht“ gekennzeichnet sei, der 
sich vom ersten unterscheidet. 

Die Stückzahl sowie SLF-Artikelnummer müssen immer direkt an der Ware bzw. auf 
dem Packstück ausgewiesen werden. 
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5.2 Wahl des richtigen Packstückes 

5.2.1 Paketsendungen 

Eine Paketsendung darf insgesamt das Gewicht von 90 Kilogramm nicht überschrei-
ten. Das Maximalgewicht pro Paket liegt bei 30 Kilogramm. Eine Paketsendung darf 
jedoch nicht mehr als 4 Pakete umfassen. Wird eine der Grenzen überschritten, so 
sind die Waren bzw. die Pakete auf eine Palette zu verladen und als Frachtsendung 
aufzugeben. 

Besteht die Sendung aus mehreren Paketen, so muss dies klar erkenntlich gemacht 
werden. Die Gesamtzahl der zusammengehörigen Pakete muss auf jedem Pack-
stück notiert sein: 

 

Sobald eine Sendung mehrere Pakete umfasst, muss jedem Packstück eine individu-
elle Packliste beiliegen. Ein Sammellieferschein für alle Packstücke ist nicht ausrei-
chend. 

5.2.2 Frachtsendungen (Palettensendungen) 

Sendungen mit einem Gesamtgewicht von über 90 Kilogramm sind immer auf  

Paletten zu laden.  

Alle Palettensendungen sind auf unbeschädigten Paletten auszuliefern. Abwei-
chende Ladehilfsmittel sind nur für die Anlieferung von Langgut zulässig. 
Die Palettengröße ist der Packgröße des Artikels auszuwählen 

Die maximale Ladehöhe inklusive Palette beträgt 2,20 m bei Sammelgut sowie 
2,50m im Anlagenversand. Das Gesamtgewicht pro Packstück von 1.000 Kilogramm 
bei Sammelgut sowie 2.000kg bei Anlagenversand darf nicht überschritten werden. 

Die Paletten sind ohne Überstände zu einer kompakten, gesicherten Transporteinheit 
zusammenzufügen. Die Paletteneinheiten müssen transportsicher verpackt und gesi-
chert werden. 
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Artikelpositionen dürfen nicht in Teilmengen über mehrere Paletten verteilt werden, 
wenn sie als Gesamtmenge auf eine einzelne Palette passen. 

Zwischen der Palette und der Ware sowie zwischen den einzelnen horizontalen Arti-
kelschichten sind rutschfeste Lagen aus Papier oder Pappe zu platzieren. Auch um 
vertikale Positionsblöcke räumlich voneinander abzugrenzen, sollte Kartonage oder 
ein vergleichbares (rutschfestes) Material verwendet werden. 

Die einzelnen Verpackungen auf der Palette sind nach Möglichkeit so zu setzen, 
dass deren Etiketten von außen sichtbar sind. 

Auf einer Mischpalette ist nur Ware mit der gleichen SLF Komm.-Nr. zulässig. Zudem 
darf Im Anlagenversand verschiedene Unterprojekte nicht auf ein und dieselbe Pa-
lette gepackt werden! 

Gitterboxen müssen so bepackt sein, dass diese ein Stapeln zulassen. Das Gewicht 
sollte auch hier 1.000 kg nicht überschreiten. 

5.2.3 Versand von Gefahrgut und Ware mit Mindesthaltbarkeitsdatum 

Die Vorschriften für den Transport von Gefahrgut und von begrenzten Mengen (Limi-
ted Quantities (LQ)) sind zwingend zu beachten. Der Versender haftet für alle aus 
der Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften resultierenden Schäden, insbeson-
dere aus der zum Zeitpunkt des Transports gültigen Richtlinie des Europäischen 
Übereinkommens über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR = 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route). 
Für den Transport von Gefahrgut sind ausschließlich bauartzugelassene Verpackun-
gen wie Kartonagen oder Kanister gemäß der Regelung der jeweiligen Gefahrgut-
klasse des ADR zu verwenden. 

5.2.4 Kennzeichnung 

Alle gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen sind zwingend einzuhalten. Bei-
spielsweise die Kennzeichnung gemäß ADR (Europäisches Übereinkommen über 
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) und der Gefahr-
stoffverordnung. 
Jedes Packstück muss so gekennzeichnet sein, dass eine eindeutige Identifikation 
der befindlichen Ware jederzeit möglich ist. Beim Anlagenversand sind die folgenden 
Informationen zwingend anzugeben: SLF-Kom.-Nr. / SLF-Teile-Nr./ Benennung/ Lie-
fermenge sowie das ges. Bruttogewicht der Palette. Beim Ersatzteilgeschäft ist zu-
sätzlich noch die Best.-Nr sowie die Herstellerartikelnummer anzugeben. 

Insbesondere muss gewährleistet sein, dass die Angaben auf dem Lieferschein mit 
dem im Packstück befindlichen Inhalt übereinstimmen 
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5.25 Verpackung 

Die Verpackung ist so auszulegen, dass die darin befindliche Ware bei Lagerung und 
Transport jederzeit vor Beschädigung, Korrosion, Verschmutzung und schädlichen 
Umwelteinflüssen (z.B. Feuchtigkeit) geschützt ist. 
Weiterhin sind folgende Kriterien zu beachten: 

• Es sind nur saubere, beschädigungsfreie Verpackungen zu verwenden 
• Es muss auf die optimale Auslastung der Verpackung sowie auf die optimale Auslas-

tung der Ein- bzw. Mehrwegverpackungen bei großen Mengen geachtet werden. 
• Einwegverpackungen müssen aus Materialien bestehen, welche recycelbar sind. 

5.3 Begleitpapiere und Dokumente 

5.3.1 Allgemeines 

Dem Vertragsspediteur, Frachtführer bzw. Logistikdienstleister sind ordnungsge-
mäße Fracht- und Begleitpapiere zu übergeben. Die Versandunterlagen haben fol-
gendes zu enthalten: Frachtbrief, sowie Lieferschein in min. zweifacher Ausführung. 

Wird Gefahrgut transportiert, ist dem Spediteur bzw. Frachtführer ein Beförderungs-
papier im Sinne der ADR zu übergeben. Alle Packstücke mit Gefahrgut sind gut 
sichtbar mit den vorgeschriebenen Gefahrzetteln (Kennzeichnung und Bezettelung) 
zu versehen. 

5.3.2 Transportauftrag ASS und Anlagengeschäft (Dennis) Bilder ergänzen 

Seite1: Seite2:  

Folgende Details müssen dem Transportauftrag zu entnehmen sein: 
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• Absenderadresse (Lieferant) 
• Empfängeradresse 
• SLF-Kom.-Nr.  
• SLF-Bestellnummer nur bei LKW-Verladung 
• Anzahl der zur Sendung gehörenden Packstücke  

o >> Verweis auf den Lieferschein 
• Gesamtgewicht der Sendung 
• Ggf. Zolltarifnummer 
• Übergabe bzw. Versandtag der Sendung 

 

5.3.3 Lieferschein und Packliste 

Im Ersatzteilgeschäft ist jeder Sendung der Original-Lieferschein beizulegen. Der Lie-
ferschein ist gut sichtbar mit einer Lieferscheintasche an der Stirnseite des Pack-
stücks anzubringen. Er darf auf keinen Fall den Frachtpapieren mitgegeben werden. 
Besteht eine Sendung aus mehreren Packstücken, ist jedes Packstück mit einem Eti-
kett zu kennzeichnen. Beim Anlagengeschäft ist der CMR-Schein samt Lieferschein 
dem Fahrer zu übergeben. Bei innerdeutschen Transporten genügt ein Lieferschein. 
Siehe Bild 

 

Lieferschein:      CMR-Schein:  
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Die Sendungsdetails von Lieferschein und Packliste sind identisch - mit dem Unter-
schied, dass auf dem Lieferschein die Informationen zu allen Artikelpositionen der 
kompletten Sendung und auf einer Packliste nur die Details zum betroffenen Pack-
stück aufgedruckt sind.  

Lieferschein und Packliste müssen folgende Details enthalten: 

• SLF-Artikelnummer 
• Artikeltext 
• Liefermenge 
• Lieferscheinnummer  
• Palettennummer 
• Ursprungsland der Ware  nur bei Exportgeschäft 
• Chargennummer   nur bei Exportgeschäft 
• Zolltarifnummer   nur bei Exportgeschäft 
• Mindesthaltbarkeitsdatum  nur bei Exportgeschäft 
• Herstelldatum   nur bei Exportgeschäft 
• Gefahrgutklasse, UN-Nummer bzw. Verpackungsgruppe 

Teillieferungen müssen auf dem Lieferschein bzw. auf der Packliste vermerkt wer-
den. 

5.4 Versand und Transport 

5.4.1 Allgemeines 

Wenn nicht anders vereinbart, hat die Lieferung von Waren "DAP-Bestimmungsort" 
gemäß Incoterms 2020 zu erfolgen. Vereinbarte Termine und Fristen sind verbind-
lich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Fer-
tigstellungsmeldung in aus der Fertigung bzw. Versandbereitschaftsmeldung des 
Warenausgangs. Ist eine Abholung der Ware (EXW) durch den Kunden vereinbart, 
so hat der Absender die Ware entsprechend des vereinbarten Fertigstellungstermins 
mit dem Spediteur abzustimmen sowie die Ware für die Verladung bereit zu stellen. 

Zusätzliche Kosten, welche durch Mehr- oder Minderlieferungen sowie Falschliefe-
rungen entstehen, werden vom Absender getragen. Bei Überlieferungen wird die zu 
viel gelieferte Ware beizeiten wieder abgeholt. 

Beförderungskosten trägt der Absender, sofern DAP vereinbart wurde. Bei EXW-Ab-
holungen trägt der Kunde (Warenempfänger) die Beförderungskosten. 

Lieferungen eines Versandtages sind zu einer Sendung zusammenzufassen. Besteht 
eine Sendung aus mehreren Packstücken, so sind diese sortiert und zeitgleich an 
der vereinbarten Lieferadresse zu übergeben. 

Sonder- und Eiltransporte sind mit dem jeweiligen Ansprechpartner der SLF Oberflä-
chentechnik GmbH im Vorfeld abzustimmen. Ohne deren schriftliche Genehmigung 
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darf keine Sonderfahrt zu Lasten von SLF Oberflächentechnik GmbH erfolgen – prin-
zipiell sind Sonderfahrten schriftlich anzuzeigen.  

5.4.2 Lieferanschrift 

Die exakte Versandanschrift wird individuell in der Bestellung angegeben. 
Weitere, abweichende Versandanschriften wie z.B. unterschiedliche Standorte des 
Kunden/Empfängers sind mit dem Absender zu kommunizieren. Bezüglich exakter 
Liefer- und Rechnungsadresse ist unbedingt die Bestellung zu beachten. 

5.4.3 Sonderfahrten 

Notwendige Sonderfahrten sind zwischen den Beteiligten abzustimmen. 
Sonderfahrten, die vom Lieferant verursacht werden, sind von diesem zu organisie-
ren; die entsprechenden Kosten sind vom Lieferanten zu tragen. Sonderfahrten, die 
von SLF Oberflächentechnik GmbH verursacht wurden, gehen zu Lasten von SLF 
Oberflächentechnik GmbH. 

5.4.4 Meldung der Versandbereitschaft / Avisierung 

Die Meldung der Versandbereitschaft von „ab Werk-Sendungen“ ist zwingend an den 
Besteller zu richten – unabhängig davon, ob es sich um Fracht- oder Paketsendun-
gen handelt. Bei der Abholbereitschaftsmeldung sind folgende Angaben zwingend 
vollständig anzugeben: 

• Sendungsgewicht 
• Art des Packstückes (Ladehilfsmittel) 
• Anzahl der Packstücke (inkl. Abmessungen) 
• Sendungsart: Paket- oder Frachtsendung 
• Name, Telefonnummer und E-mail-Adresse des Ansprechpartners 

Hinweis: 

Die in der Auftragsbestätigung oder Angeboten genannten Liefertermine sind immer 
Ausgangstermine. 

5.5 Warenausgangzeiten 

Warenausgangszeiten der SLF Oberflächentechnik GmbH sind von  

Montag bis Donnerstag:   von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
Freitag    :  von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 
 

Pausenzeiten :  von 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr 
:  und 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
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In den Pausen erfolgt kein Warenausgang. 

6 Dokumentation 

- keine - 

7 Änderungsdienst 

Notwendige Änderungen dieser Arbeitsanweisung werden vom QMB vorgenommen und 

durch die Geschäftsleitung freigegeben. 

8 Mitgeltende Unterlagen und Hinweise 

8.1 Mitgeltende Unterlagen 

- keine - 

8.2 Hinweise 

- keine - 


